
Satzung des Vereins Mikis e.V. 
 

§ 1 Name, Sitz 

Der Verein führt den Namen Mikis e.V.  Sitz des Vereins ist Köln. 

 

§ 2 Aufgaben, Zweck 

Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Jugendhilfe. Der Satzungszweck wird 
verwirklicht durch die Betreuung von Kindern der Johanniter-Schule, Köln-Lövenich, 
sowie weiterer Schulen außerhalb des Unterrichts.   Der Verein verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung“. Der Verein ist selbstlos tätig; er 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins 
dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.  Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 3 Mitgliedschaft und Mitgliederstruktur 

(1) Mitglied des Vereins kann jede voll geschäftsfähige Person werden.    

(2) Die Mitgliedschaft wird schriftlich beantragt. Über die Aufnahme entscheidet der 
Vorstand. Der Eintritt wird mit Aushändigung einer schriftlichen Aufnahmeerklärung 
wirksam. Die Ablehnung durch den Vorstand ist nicht anfechtbar. Ein 
Aufnahmeanspruch besteht nicht.  Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein 
berechtigt. Der Austritt ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen nur 
zum Schluß eines Geschäftsjahres zulässig.  Die Mitgliedschaft endet außerdem 
durch Ausschluß. Der Ausschluß aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund 
zulässig. Über den Ausschluß entscheidet auf Antrag des Vorstandes die 
Mitgliederversammlung. Der Ausschluß des Mitglieds wird sofort mit der 
Beschlußfassung wirksam.  Jedes Mitglied hat die für das Geschäftsjahr 
festgesetzten Beiträge zu leisten. Die Festsetzung der Beiträge erfolgt durch die 
Mitgliederversammlung. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle 
Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis, unbeschadet des Anspruchs des Vereins auf 
rückständige Beitragsforderungen. Eine Rückgewährung von Beiträgen und Spenden 
ist ausgeschlossen. 

 

§ 4 Organe des Vereins sind: 

die Mitgliederversammlung  

der Vorstand 

 



§ 5 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn es das Interesse des Vereins 
erfordert, jedoch mindestens jährlich einmal.  Die Einladung ergeht schriftlich unter 
Mitteilung der Tagesordnung mindestens zwei Wochen vor der 
Mitgliederversammlung.  Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung 
ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Es wird 
durch Handzeichen abgestimmt. Bei Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. Zu einem Beschluß, der eine Änderung der Satzung enthält, 
ist eine Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder erforderlich. Zur 
Beschlußfassung über die Auflösung des Vereins ist die Anwesenheit von zwei 
Dritteln der Vereinsmitgliedern erforderlich; von den erschienenen Mitgliedern 
müssen vier Fünftel der Vereinsauflösung zustimmen.  Über die 
Mitgliederversammlung wird ein Protokoll gefertigt, das vom Versammlungsleiter und 
vom Protokollführer unterzeichnet wird.  Die Mitgliederversammlung wählt aus den 
Mitgliedern die Vorstandsmitglieder und den Schriftführer.  Die 
Mitgliederversammlung wählt jeweils für ein Geschäftsjahr einen Kassenprüfer. Der 
Kassenprüfer muss nicht Mitglied des Vereins sein.  In der ersten 
Mitgliederversammlung nach Ablauf eines Geschäftsjahres erstattet der Vorstand den 
Geschäftsbericht und legt die Jahresrechnung vor. Der Kassenprüfer berichtet über 
das Ergebnis der Kassenprüfung.  Die Mitgliederversammlung beschließt über  die 
Entlastung des Vorstandes, Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins, die 
Höhe der Mitgliedsbeiträge,  die Wahl des Kassenprüfers, die Höhe der 
Entgeltzahlungen an den Vorstand. 

 

§ 6 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und mindestens einem weiteren 
Mitglied. Jedes Vorstandsmitglied hat Anspruch auf Ersatz aller Auslagen und 
Aufwendungen, die ihm in Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Pflichten 
entstehen. Wird ein Vorstandsmitglied als Geschäftsführer vom Verein angestellt, so 
bedarf es über die Höhe der zu zahlenden Vergütungen nicht der Genehmigung 
durch die Mitgliederversammlung.   Die Amtszeit des Vorstandes beträgt fünf Jahre. 
Falls aus wichtigem Grund die Neu- oder Wiederwahl bis zum Ablauf der Amtszeit 
nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann, bleiben die Vorstandsmitglieder noch 
solange im Amt, bis eine Neu- oder Wiederwahl erfolgt ist. Scheidet ein 
Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, ist der Vorstand berechtigt, ein 
Vereinsmitglied in die Funktion des bisherigen Vorstandsmitgliedes zu berufen.  Für 
die Beschlussfassung gelten §§ 28 Abs. 1, 32 BGB mit der Maßgabe, dass bei 
Stimmengleichheit die Stimme des 1. Vorsitzenden Ausschlag 
gibt.  Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 
formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen, 
bedürfen aber der Zustimmung der nächsten regulären Mitgliederversammlung. 

 

§ 7 Vertretung des Vereins 

Der 1. Vorsitzende und der Geschäftsführer, im Verhinderungsfall deren Vertreter, 
vertreten gemeinsam den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
Willenserklärungen, welche den Verein vermögensrechtlich verpflichten, bedürfen der 



Schriftform; sie müssen vom 1. Vorsitzenden und dem Geschäftsführer, im 
Verhinderungsfall von deren Vertretern, unterzeichnet sein. Dies gilt nicht für die 
laufenden Geschäfte der Verwaltung. 

 

§ 8 Geschäftsführung 

Dem Vorstand obliegt die Verwaltung des Vereins. Die Geschäfte des Vereins 
werden nach den Richtlinien des Vorstandes von dem Geschäftsführer geführt.   Der 
Vorstand kann durch einstimmigen Beschluss einen hauptamtlichen Geschäftsführer 
zur Erledigung der laufenden Geschäfte bestellen.  Die Erledigung der laufenden 
Geschäfte der Verwaltung obliegt dem Geschäftsführer. Insoweit vertritt er den 
Verein. Laufende Geschäfte der Verwaltung sind alle Verwaltungsaufgaben, die nach 
Art und Ausmaß regelmäßig wiederkehren.  Vorstand und Geschäftsführung sind in 
Personalsunion zulässig.  Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit zu Gunsten 
des Vereins von diesem eine Vergütung verlangen. Einzelheiten hierüber sowie über 
Dauer und Umfang seiner Tätigkeit für den Verein sind in einem gesonderten Vertrag 
zwischen ihm und dem Vorstand schriftlich zu regeln und zu vereinbaren. Hierfür 
bedarf es keiner Genehmigung durch die Mitgliederversammlung.   Die Mitglieder des 
Vorstandes und der Geschäftsführung sind zur ordnungsgemäßen Verwaltung 
verpflichtet. 

 

§ 9 Schriftführer 

Der Schriftführer führt Protokoll bei den Versammlungen und arbeitet dieses für die 
Mitglieder aus. 

 

§ 10 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. August eines jeden Jahres und endet am 31. Juli 
des darauf folgenden Jahres. 

 

§11 Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins sowie bei Wegfall des bisherigen       
Vereinszwecks fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Köln, die verpflichtet ist, es  
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 

 


